
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Auszug aus dem Vor-Ort-Kontrollbericht — VERTRAULICH

Kontrollnummer: VOK-NRW-2025-1198

Kontrolldatum: 11. November 2025

Betrieb: Hofgemeinschaft Driessen GbR, Labbecker Weg 14, 47665 Sonsbeck-Labbeck

Betriebs-ID: NRW-05-370-00842

Kontrollteam: KT-NRW-44 (2 Prüfer)

Kontrollart: Unangemeldet; Flächen- und Cross-Compliance-Kontrolle

Seiten gesamt: 24 (dieser Auszug: 3 Seiten; restliche Seiten [REDACTED])

HINWEIS: Dieser Auszug ist für Verfahrenszwecke (VG Düsseldorf 19 K 4441/26)
bereitgestellt. Personenbezogene Daten der Kontrolleure sowie interne
Bewertungsdokumente sind geschwärzt [REDACTED]. Vollständiger Bericht auf
Anforderung beim VG einzureichen.

Abschnitt 3: Flächenkontrolle — Schlag 44b
3.1 Ausgangslage
Im Mehrfach-Antrag (MAO-NRW) für die Antragsjahre 2022 und 2023 meldete der Betrieb für den
Schlag 44b (Gemarkung Labbeck, Flur 3, Flurstück 214) eine nichtproduktive Brachfläche
(Stilllegung) von 7,4 ha. Die Fläche wurde als Ökologische Vorrangfläche (ÖVF) gemäß Art. 46 Abs.
2 VO (EU) Nr. 1307/2013 (Antragsjahr 2022) sowie als nichtproduktive Fläche nach § 27 Abs. 1 Nr.
1 GAPDZV (Antragsjahr 2023) eingetragen.

3.2 Kontrollergebnis
Das Kontrollteam führte am 11. November 2025 eine GPS-gestützte Feldvermessung von Schlag
44b mit einem Trimble R1 GNSS-Empfänger durch. Die Messung ergab eine tatsächliche
Brachfläche von 5,1 ha. In dem nordöstlichen Bereich des Schlags (ca. 2,3 ha) wurde eine
Vegetation festgestellt, die auf eine Zwischenfruchteinsaat (Senf-Phacelia-Gemisch) schließen
lässt.

Parameter Beantragt Gemessen (VOK) Differenz Differenz (%)

Schlagfläche 44b gesamt 7,4 ha [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Davon Brachfläche (ÖVF) 7,4 ha 5,1 ha -2,3 ha -31,1 %

Davon Zwischenfrucht 0 ha 2,3 ha +2,3 ha n/a

ALKIS-Katasterfläche Flst. 214 [Kataster] 6,9 ha [REDACTED] [REDACTED]

Das Prüfergebnis wurde dem Betriebsinhaber Hartmut Driessen am 11.11.2025 um 14:30 Uhr
mündlich mitgeteilt. Herr Driessen erklärte, die Zwischenfrucht befinde sich auf einem separaten
Schlag (intern als 44c bezeichnet), der nicht zu Schlag 44b gehöre. Eine dokumentarische
Bestätigung dieser Abgrenzung konnte Herr Driessen zum Kontrollzeitpunkt nicht vorlegen.
[Weitere Details: REDACTED]

Abschnitt 4: Cross-Compliance-Kontrolle — Düngeverordnung



Die Kontrolleure überprüften die Schlagkartei und die DüV-Aufzeichnungen für den gesamten
Betrieb. Für die Schläge 21a, 21b und 22 (Zwiebelflächen, Gesamtfläche 18,4 ha) konnten keine
DüV-Aufzeichnungen für den Zeitraum April–Juli 2023 vorgelegt werden. Der jährliche
Nährstoffvergleich nach § 7 DüV für das Wirtschaftsjahr 2022/2023 war nicht auffindbar. [Weitere
Details: REDACTED]

Dieser Auszug wurde für das Verfahren VG Düsseldorf 19 K 4441/26 (Hofgemeinschaft Driessen GbR gegen

Landwirtschaftskammer NRW) erstellt. Quelle: BLE, Kontrollbericht VOK-NRW-2025-1198 (Originalversion beim

BLE-Archiv). Redaktionelle Bearbeitung durch Kanzlei Dr. Faulhammer, Krefeld. Rechtliche Einordnung: Aktenstück 03

dieser Akte. Weitere Informationen: dejure.org (VO (EU) Nr. 640/2014) und openjur.de (VG Düsseldorf 25 K 9072/16).


